
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. September 2024  

 
 Nr. 2024/1497  

 

Christoph Siegenthaler, 4543 Deitingen: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die 
Tonträgerproduktion «Chris Thaler» 
  

1. Erwägungen 

Christoph Siegenthaler, Deitingen, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die Ton-
trägerproduktion «Chris Thaler». Seit fast einem Jahr komponiert Christoph Siegenthaler unter 
dem Künstlernamen Chris Thaler. Seine Klavier-Werke bestechen durch tiefe Emotionalität und 
den neoklassischen Stil, angereichert mit feinen jazzigen Voicings. Seine besondere Kunst liegt 
darin, nicht nur oberflächlich, sondern auch harmonisch und rhythmisch anspruchsvolle Kompo-
sitionen zu erschaffen. Die Veröffentlichung der 12 Songs findet am 18. Januar 2025 im Kreuz in 
Herzogenbuchsee statt. Es ist ein Aufwand in der Höhe von Fr. 20'320.74 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Christoph Siegenthaler, Deitingen, wird an die Tonträgerproduktion «Chris Thaler» ein 
Produktionsbeitrag von Fr. 2'500.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt von 1 Stick mit 
den aufgenommenen Songs (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, 
Kreuzackerstrasse 1, Postfach, 4502 Solothurn) und einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83587) anzuweisen. 

2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/013347 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Christoph Siegenthaler, Solothurnerstrasse 17, 4543 Deitingen 


